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1  Definitionen

1.1  Zugangsleitern

Zugangsleitern werden nicht zur Rettung von Personen (Hin-
auf- oder Heruntertragen) empfohlen. Sie sind meist nur für 
die Benutzung durch eine Person zugelassen. In diese Kate-
gorie fallen z. B. auch die Dachleitern.

1.2  Rettungsleitern

Rettungsleitern sind zur Rettung und dem Hinauf- und Her-
untertragen von Personen geeignet und auch zugelassen. 
Durch eine Kennzeichnung an der Leiter (meist an den Hol-
men außen) wird darauf hingewiesen wie viele Personen 
gleichzeitig die Leiter besteigen dürfen.
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1.3  Stehleitern

Stehleitern sind zum Gebrauch als An- oder Aufstellleiter 
gedacht und werden auf einem Untergrund aufgestellt. Im 
Feuerwehrdienst sind z. B. zu finden: Steckleiter, Schieb-
leiter, Klappleiter, Bockleiter und Multifunktionsleiter.

1.4  Hängeleitern

Hängeleitern sind zum Gebrauch als hängende Leitern ge-
dacht und werden in einem geeigneten Festpunkt einge-
hängt. Im Feuerwehrdienst sind z. B. zu finden: Hakenleiter, 
Strickleiter, Steckstrickleiter und Multifunktionsleiter.

1.5  Allgemeine Begriffe

In den Bildern 1 bis 5 werden die bei der Feuerwehr verwen-
deten tragbaren Leitern mit ihren Bestandteilen dargestellt.
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Leiterkopf

Holm

Sprosse

Leiterfuß

Bild 1: Bestandteile einer Leiter (allgemein) ©
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Leiterkopf (bei Holzleitern mit Schräge)

Steckleiter-
VerbindungsteilFedersperrbolzen

Steckkasten

Sprosse

Holm

Steckleiterteil A
(9 Sprossen, Holz)

Steckleiterteil B
(7 Sprossen, Alu)

Kälteschutz/
Sprossenbelag

Einsteckteil
(zu empfehlen,
wenn kein
A-Teil verwen-
det wird)

Bild 2: Bestandteile und Zubehör einer Steckleiter ©
 2

01
6 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t



17

Aufsteckleiter
DIN-Aufsteckzapfen

Einsteckhaken mit
Abhebesicherung

Leiterteil mit
Klapphaken

Klapphaken
beidseitig
ausklappbar als
Einhängehaken

Gelenkteil mit
Scharnierverschlüssen

Klappstrebe mit
Federsperrbolzen

Leiterteil mit
Federsperrbolzen

Kälteschutz/
Sprossenbelag

Verbindungselement
mit Federsperrbolzen

Bild 3: Bestandteile einer Multifunktionsleiter ©
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Kopfrollen Oberleiter 
(oberes Leiterteil)

Mittelleiter
(mittleres Leiterteil)

Unterleiter
(unteres Leiterteil)

Seilbremse 
unterhalb der 
Umlenkrolle des 
Auszugseils

Stützstangen

Auszugseil

Kälteschutz/
Sprossenbelag

Umlenkrollen oben

Stahlseil
(Mitnehmerseil)

Fallhaken für
Oberleiter

Fallhaken für
Mittelleiter

Umlenkrollen unten

Leiterfuß mit Dorn

Bild 4: Bestandteile einer dreiteiligen Schiebleiter ©
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Leiterkopf Ausziehholme (links 
ausgezogen, rechts
in Transportstellung)

Oberste Sprosse
komplett ausgezogen

Sprossenpaket in
Transportstellung

Teleskopteile
bilden die Holme

Feststellmechanismus
(Druckknopf links/rechts,
pro Sprossenteil separat)

Sicherheitsabstand 
beim Einfahren

Sprosse zum Tragen

Leiterfuß

Bild 5: Bestandteile einer Teleskopleiter
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2  Allgemeine Sicherheits- und 
Benutzungshinweise

Im Einsatzdienst bei der Feuerwehr ersetzen tragbare Leitern 
den Angriffs- oder Rettungsweg, wenn der bauliche Verkehrs-
weg nicht vorhanden oder nicht passierbar ist. Dabei sollte 
immer »die richtige Leiter für den jeweiligen Einsatzauftrag« 
verwendet werden.

Wichtige Sicherheitshinweise, die immer und für alle 
tragbaren Leitern gelten:
 1. Tragbare Feuerwehrleitern dürfen nur von Personen 

eingesetzt werden, die entsprechend der Feuerwehr-
Dienstvorschrift (FwDV) 10 »Die tragbaren Leitern« da-
für ausgebildet sind.

 2. Es dürfen nur tragbare Leitern benutzt werden, die für 
den Einsatzzweck geeignet sind und keine Sicherheits-
mängel aufweisen. Feuerwehrleitern nach DIN EN 1147 
müssen anderen Prüfkriterien und Anforderungen ent-
sprechen als handelsübliche Leitern im Gewerbe oder in 
privater Anwendung, die nach DIN EN 131 geprüft und 
sehr häufig nur als Ein-Personen-Leitern ausgeführt wer-
den (Bild 6).
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 3. Voraussetzung für den sicherheitsgerechten Umgang ist 
die Kenntnis der Sicherheitshinweise und Sicherheits-
vorschriften.

 4. Für Übungen und den Einsatz mit tragbaren Leitern sind 
die Bestimmungen der FwDV 10 »Die tragbaren Leitern« 
zu beachten.

Bild 6: Kennzeichnung 
einer Steckleiter nach 
DIN EN 1147 (Nach 
Norm muss die Steck
leiter in jeder Längen
konfiguration mit zwei 
Personen belastbar sein, 
hier gibt der Hersteller 
maximal drei Personen 
an.)
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 5. Tragbare Leitern sind nach jeder Benutzung einer Sicht-
prüfung auf Abnutzung und Fehlerstellen zu unterziehen. 
Sollten Mängel festgestellt werden, dürfen die Leitern 
nicht weiter benutzt werden und müssen einer gesonder-
ten Feuerwehr-Geräteprüfung unterzogen werden.

 6. Leitern müssen nach der Feuerwehr-Geräteprüfordnung 
(DGUV Grundsatz 305-002) regelmäßig geprüft werden.

 7. Wenn mehrere Personen (nur in der zugelassenen An-
zahl) eine Leiter, die dafür zugelassen ist, gleichzeitig 
besteigen, sollte die Leiter gleichmäßig belastet werden.

 8. Zugangsleitern sollen nicht für die Rettung von Personen 
durch Hinauf- oder Heruntertragen verwendet werden.

 9. Stehleitern dürfen nur auf ausreichend tragfähigem Un-
tergrund aufgestellt werden. Dies kann notfalls durch 
lastverteilende Unterlagen erreicht werden. Die Leiter-
füße dürfen dabei nicht auf ungeeignete Unterlagen (z. B. 
Kisten, Steinstapel, Tische oder Ähnliches) gestellt wer-
den.

10. Stehleitern sind gegen Wegrutschen zu sichern.
11. Stehleitern sind gegen Abrutschen und Umkippen zu si-

chern, z. B. durch Anbinden des Leiterkopfes mit einer 
Feuerwehrleine oder durch Festhalten der Leiter.

12. Stehleitern sind mit einem Neigungswinkel von 65 bis 
75° zur Standfläche aufzustellen.

13. Beim Aufstellen oder Ausziehen müssen die Leitern an 
den Holmen gehalten werden, sonst besteht Quetschge-
fahr bzw. die Gefahr daneben zu greifen (Bild 7).

14. Leitern dürfen nur an sicheren Stützpunkten angelehnt 
oder angehängt werden. ©
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